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Rundschreiben

Wir erinnern1 daran, dass seit dem Jahr 2005 für Gemeinden die Möglichkeit besteht an der
Bekämpfung der Steuerhinterziehung mitzuwirken.2

Die Gemeinden erhalten zu diesem Zweck Einsicht in die Daten der Finanzverwaltung. Die
Mithilfe der Gemeinden soll in den Bereichen:

– Immobilien,
– Einzelhandel
– Prüfung des realen Wohnsitzes bei Bürgern mit möglicherweise fiktivem Wohnsitz im

Ausland 
– auffallende Abweichungen zwischen Lebensstandard und Einkommen

gelten.
Für den Zugriff auf die Datenbanken der Agentur der  Einnahmen wurde eine eigene Verord-
nung erlassen.3

Als Vergütung für die Mithilfe werden die Gemeinden an den höheren Einnahmen wie folgt
beteiligt:

Jahr Beteiligung Bestimmung

2005 – 2009 30%

2010 33% Art. 18 Abs. 5 D.L. 31.05.2010 Nr. 78

2011 50% Art. 2 Abs. 10 Buchst. b D.Lgs 23 vom 14.03.2011

2012 100% Art. 1 Abs. 12-bis, DL 138/2011

2013 100% Art. 1 Abs. 12-bis, DL 138/2011

2014 100% Art. 1 Abs. 12-bis, DL 138/2011

2015 100% Art. 10, Abs. 12-duodecies, DL 192/2014

2016 100% Art. 10, Abs. 12-duodecies, DL 192/2014

2017 100% Art. 10, Abs. 12-duodecies, DL 192/2014

2019 100% Art. 4, Abs. 8-bis, DL193/2016

1 Siehe unser Rundschreiben n. 59/2022
2 Art. 1 DL 203 vom 30.9.2005
3 Verordnung der Agentur der Einnahmen vom 27.02.2021 und vom 29.05.2012
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2019 100% Art. 4, Abs. 8-bis, DL193/2016

2020 100% Art. 34, Abs. 1 DL 124/2019

2021 100% Art. 34, Abs. 1 DL 124/2019

ab 2022 50% Art. 2 Abs. 10 Buchst. b D.Lgs 23 vom 14.03.2011

Für die Ermittlung der den Gemeinden zuständigen Beteiligung wurde eine eigene Verord-
nung erlassen4.

Die Finanzverwaltung verlangt diesbezüglich aber nicht nur Indizien, sondern konkrete Nach-
weise, die zu einer eindeutigen Überführung und folglich zu den höheren Einnahmen führen.5

Innerhalb 30. Juni ist über den Kanal Siatel über die entsprechende Web Anwendung6 die
Meldung der Hinweise für die Jahre durchzuführen die am 31.12. des laufenden Jahres verjäh-
ren.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Winkler & Sandrini
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

4 Decreto direttoriale 15/07/2011 veröffentlicht im Amtsblatt der Republik Nr. 177 vom 1.8.2011
5 Rundschreiben der Agentur der Einnahmen 4/E vom 15.2.2011 Pk. 2
6 Durchführungsbestimmungen des Direktors der Agentur der Einnahmen Nr. 2008/175466 vom 26.11.2008 Pkt 2.1 sowie vom 29.05.2012

Pkt. 2.7


